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2S JAHRE WEINMARKTORDNUNG IN EUROPA 
- EINE KRITISCHE ZIEL-REALITÄTEN-ANALYSE-

von 

D. HOFFMANN° 

1 Einleitung 

Die EU-Weinmarktordnung wurde in der agrarpolitischen Forschung in Deutschland bisher 
wenig bearbeitet (DEBUS 1980; KOSMETSCHKE u. HEPP 1991). Dies resultiert u.a. aus 
der geringen Gesanitbedeutung des Weinbaus in Deutschland unter globaler, nationaler Be
trachtungsweise. Die Ausgestaltungen und Auswirkungen der europäischen Weinrnarktpolitik 
sind sehr regional- und sektorspezifisch. Im Gegensatz zu den wichtigsten landwirtschaftlichen 
Produkten (Milch, Fleisch und Getreide) ist der Wein als agrarischer Rohstoff vor allem in den 
südeuropäischen Staaten (Italien, Frankreich, Spanien, Portugal und Griechenland) von größe
rer wirtschaftlicher Bedeutung. Deswegen hatten diese Länder ein besonderes Interesse an ei
ner europäischen Marktordnung, die den Traubenerzeugern als Rohwarenproduzenten einen 
Preis- und Einkommensschutz gewährte. Frankreich und Spanien hatten schon vor der Grün
dung der Europäischen Gemeinschaft im Jahre 1957 staatliche Marktordnungsregelungen zur 
Preisstabilisierung, weswegen im Rahmen der europäischen Marktordnung in den 60er Jahren 
eine Weinmarktordnung entwickelt wurde. Durch den Beitritt Spaniens Anfang der 80er Jahre 
wurde der Zwang zum Ausbau der Marktordnungen bedeutender, weil mit Spanien ein Land in 
den europäischen Binnenmarkt eintrat, das über erhebliche Produktionsreserven im Weinmarkt 
verfUgte (DEBUS, 1990). 

Der Weinmarkt unterteilte sich schon vor Festlegung der europäischen Marktordnungsrege
lungen im Jahre 1970 in zwei grundSätzlich sehr unterschiedliche Marktsegmente. Einerseits 
wurden von einer großen Zahl landwirtschaftlicher Betriebe Trauben ohne große qualitative 
Differenzierung erzeugt und zumeist über Verarbeitungsgenossenschaften oder direkt über 
Weinhandelskellereien als einfaches Alltagsgetränk (Tafelwein) überwiegend im regionalen und 
nationalen Markt abgesetzt. 

Der Weinkonsum hatte in den Mittelmeerländern eine große historische Bedeutung, weil Wein 
häufig das einzige 'gesunde' Getränk in kargen, meist wasserarmen Gegenden war. Durch den 
A1koholgehaIt war Wein immer ein bakteriell einwandfreies Getränk, das in Kombination mit 
Wasser getrunken wurde. 

Neben diesem Markt rur das Alltagsgetränk 'Tafelwein' begann schon vor über 100 Jahren die 
Ausdifferenzierung eines auf höhere Qualitätsansprüche ausgerichteten kleinen Marktsegmen
tes, in dem der Charakter und das Qualitätsniveau der Weine in enger Verbindung mit der 
Herstellungsregion stand. 

Hier haben sich vor allem in Frankreich in den Regionen Bordeaux \lnd Burgund besondere 
Regularien zum Schutz des Charakters und der besonderen Qualität der Weine entwickelt, die 
vor nationaler oder internationaler Imitation schützen sollten. In Italien wurde diese Differen
zierung überwiegend ohne staatliche Schutzregularien von einzelnen Erzeugern an ausgewähl
ten Standorten praktiziert. 

Prof. Dr. D. Hoffrnann, Forschungsanstalt Geisenheim, von-Lade-Str. I, 6S366 Geisenheim 
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In Deutschland war die Weinerzeugung als Spezialität (aufgrund der geringen Verfiigbarkeit 
und der hohen Preise) ein kleines Segment. Erst in den 50er Jahren begann auf grund der hohen 
Nachfrage eine systematische Erweiterung der Erzeugung, auch in einfacheren Qualtitäts- und 
Preissegementen tUr die in den 60er Jahren ein neues Weingesetz entwickelt wurde 
(KALINKE et al. 1969). 

Diese Differenzierungen in einen Markt tUr alltägliche, durchschnittliche Weine einerseits und 
zumeist bessere Weine andererseits wurde in die EG-Weinmarktordnung durch die Schaffung 
einer speziellen Marktordnung tUr Tafelweine (einfache Weine) und Qualitätsweine (besondere 
Weine) übernommen (NIEDERBACHER 1988). 

Die bis 1970 vorliegenden Erfahrungen in der Weinmarktentwicklung in Europa waren auch 
Grundlage tUr eine differenzierte Zielsetzung mit den erlassenen Regeln. Während die Tafel
weinmarktordnung auf die generelle Strukturierung und globale Preis- und Mengensteuerung 
des gesamten Weinmarktes ausgerichtet war und bis heute ist, wurde mit der Schaffung einer 
speziellen Qualitätsweinmarktordnung ein spezielles Marktordnungsinstrument installiert, das 
in ähnlicher Weise in anderen Agrarmarktordnungen bisher nicht vorliegt. Die Tafelwein
marktordnung bedient sich wie alle anderen Agrarmarktordnungen ebenfalls der klassischen 
Instrumente der Marktintervention zur Stützung der Binnenmarktpreise und der üblichen Au
ßenhandelsregelungen mittels Abschöpfungen und Erstattungen. Sie ist ausschließlich preis
und mengenorientiert und beinhaltet demgemäß wenige produktdifferenzierende Regelungen. 
Demgegenüber verzichtet die Qualitätsweinmarktordnung auf jegliche direkte, preisorientierte 
Mengensteuerung und legt ein System der Qualitätsdefinition fest (NIEDERBACHER 1988, 
S. 54 ff.; HOFFMANN 1978 und EG VO 816 und 817/70, 337/79 und 338/79, 822/87 und 
823/87). 

2 Entwicklung des Weinmarktes 

Während in den 60er Jahren, als die Weinmarktordnung in Europa entstand, der internationale 
Handel unbedeutend war, bestimmten die Länder Frankreich und Italien weitgehend die 
Marktbedingungen und Regularien. 

Mittlerweile hat sich auch der Weinmarkt zu einem international eng verflochtenen und immer 
mehr von Übersee (USA, Australien, Südafrika und Südamerika) bestimmten Markt entwickelt 
(MICHEL 1995, S 6). In den 60er Jahren nahm der Weinkonsum in nahezu allen europäischen 
Ländern weiter zu. Speziell tUr Frankreich und Italien spielte der Weinmarkt innerhalb der ge
samten landwirtschaftlichen Organisation in bestimmten Regionen eine außerordentlich domi
nante Rolle. 

Da die französischen Marktverhältnisse schon durch umfangreiche staatliche Regularien be
stimmt waren, die die französiche Weinerzeugung vor europäischem Wettbewerb, insbesonde
re vor Italien und Spanien, schützte, mußten Verfahren zur Angleichung der Marktbedingun
gen in den Gründungsstaaten der Europäischen Gemeinschaft gefunden werden. 

Insbesondere Italien war geprägt durch eine mit wenigen Regularien, ziemlich frei und dyna
misch operierende Weinwirtschaft, die aufgrund des deutlich höheren Preisniveaus in Frank
reich ein großes Interesse an der Vermarktung nach Frankreich hatte. Gleichzeitig war die 
französische Weinwirtschaft durch hohe Importe aus A1gerien unter ständigem Wettbewerbs
druck, den sie nicht durch weitere italienische Billigangebote verstärkt sehen wollte 
(NIEDERBACHER 1988, S. 47 ff.; KALINKE et al. 1969). 

194 



Die deutsche Weinwirtschaft spielte zu dieser Zeit nur eine untergeordnete Rolle, weil 
Deutschland weitgehend als Importland und als kleiner europäischer Nachbar mit unbedeuten
der Weinproduktion angesehen wurde(KALINKE 1985). 

Mit dem Beginn der Weinmarktordnung im Jahre 1970 war der Weinmarkt in den sechs euro
päischen Gründungsstaaten ausgeglichen und zeigte eine parallele Tendenz mit leicht steigen
den Konsumniveau insbesondere in Nord-Europa und geringem Erzeugungszuwachs in Süd
Europa. Seit Mitte der 70er Jahre begann allerdings eine deutliche Veränderung in den 
Marktentwicklungen, indem die Produktion weiter zunahm und der Weinverbrauch in Italien 
und Frankreich mit starken Abnahmeraten zurückging .. Durch die Erweiterung der Europäi
schen Gemeinschaften mit Spanien, Griechenland und Portugal kamen weitere bedeutende 
Weinerzeuger hinzu, die ebenfalls schon bedeutende Nettoexporteure waren und wie Spanien 
über große Produktionsreserven verfugten. Sie erhöhten das Überschußproblem, weil insbe
sondere in Spanien der Weinkonsum seit Beginn der 70er Jahre stark zurückging und die staat
lichen Marktregulierungen zur Unterstützung der Erzeugerpreise eine Anpassung der Erzeuger 
verhinderten (DEBUS 1980). 

Obwohl in den nordeuropäischen Staaten und hier insbesondere in England der Weinkonsum 
weiter zunahm, konnten damit die Rückgänge in den Haupterzeugerländern Frankreich, Italien 
und Spanien nicht abgefangen werden. Eine Halbierung des Weinkonsums von über 100 Liter 
pro Kopf auf 50 - 60 Liter pro Kopf in den drei bedeutenden Weinerzeugerländern konnten 
durch Zuwachsraten von 1 - 3 Liter pro Kopf in England und Dänemark nicht abgefangen 
werden (NIEDERBACHER 1988). 

Seit Beginn der 80er Jahre hat sich der Weinmarkt außerhalb Europas durch einen Zuwachs 
der Eigenerzeugung insbesondere in USA, Australien und Süd-Afrika als bedeutender interna
tionaler Wettbewerber rur europäische Weine entwickelt. Seit der Demokratisierung in Latein
amerika drängen immer mehr chilenische und argentinische Weine auf die internationalen 
Märkte und verstärken dadurch den internationalen Wettbewerb sowohl auf der Qualitäts- wie 
auch auf der Preisseite (DUBOS 1992). 25 Jahre nach der Einfiihrung der EG
Weinmarktordnung hat sich der internationale Weinmarkt von einer überwiegend europäischen 
Dominanz zu einer breiten internationalen Verflechtung entwickelt (Tabelle 1). J 

Insbesondere die ohne große Tradition antretenden Wettbewerber aus Amerika und Australien 
bestimmen gegenwärtig die internationalen Marktbedingungen. Dies wird insbesondere auf 
dem britischen und amerikanischen Markt sichtbar. In den letzten drei Jahren sind ähnlich 
deutliche Veränderungen auch auf dem deutschen Markt erkennbar (HOFFMANN und 
BLANKEN-HORN 1996). 

Der deutsche Markt ist mit 18 Mio. hl Wein und Sektverbrauch der drittgrößte Verbrauchs
markt neben Frankreich und Italien und der größte Importmarkt der Welt (DWI, Mafo-Brief 
1/96). 

Im Vergleich zu vielen anderen Agrarmärkten hat sich auf dem Weinmarkt eine abweichende 
Entwicklung vollzogen. Seit Mitte der 70er Jahre ist das gesamte Produktionspotential trotz 
Umstrukturierung zugunsten besseren Pflanzgutes und verbesserter Produktionstechniken bei 
gleichzeitig deutlich rückläufigen Anbauflächen nur begrenzt gestiegen. Demgegenüber ging 
der Weinkonsum drastisch zurück. Die Rückgänge in den 70er- und Anfang der 80er Jahre ha
ben zu einem Überschußvolumen von 20 - 30 % geruhrt. Diese konnten auch nicht auf den in
ternationalen Märkten außerhalb Europas abgesetzt werden (DE HOOGH et al., 1990 S. 5) 
(Tabelle 1). Die Expansionstendenzen in diesen Ländern lassen eine weitere Verschärfung des 
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internationalen Wettbewerbs insbesondere auf den außereuropäischen Märkten erwarten 
(HOFFMANN und BLANKENHORN 1996). 

TabeUe 1: Produktion und Verbrauch von Weinen in der Welt 

Regionen 1971-75 1976-80 1991-85 1985-90 1991-94 

Produktion 194.277 198.529 197.615 183.650 164.303 
~U (12) Konsum 170.401 160.131 150.783 138.024 127.890 

Produkt.lKo 23.876 38.398 46.832 45.526 36.413 
Produktion 9.528 10.900 10.531 9.532 9.940 

Sonstiges Europa-West Konsum 12.603 12.863 13.314 12.301 12.586 
Produkt.lKo -3.075 -1.963 -2.783 -9.526 -2.646 
Produktion 45.135 49.067 53.526 34.696 30.094 

Ost-Europa Konsum 46.555 54.758 56.223 37.219 28.146 
Produkt.lKo -1.420 -5.691 -2.397 -2.523 1.948 
Produktion 14.009 17.161 18.710 17.819 18.654 

~ordamerika Konsum 14.774 17.950 22.814 22.820 19.918 
Produkt.lKo -765 -789 -4.104 -5.001 -1.264 
Produktion 31.642 34.343 31.743 29.593 22.987 

Zentra1- und Südamerika Konsum 27.107 31.544 30.196 25.777 23.467 
Produkt.lKo 4.535 2.799 -1.547 3.816 -580 
Produktion 11.679 5.859 .3.713 1.446 2.549 

Nordafrika und Mittelost Konsum 3.338 3.322 3.398 3.092 3.418 
Produkt.lKo 3.341 2.537 315 -646 -869 
Produktion 8.048 10.315 13.155 13.939 14.548 

Ozeanien und Südafrika Konsum 4.174 4.957 6.548 7.755 7.131 
Produkt.lKo 3.874 5.358 6.607 6.181 7.417 
Produktion 300 383 921 1.172 3.929 

Asien und UDSSR(tl) Konsum 920 976 1.144 1.586 4.592 
Produkt.lKo -620 -593 -223 -414 -663 

Produktion 314.618 326.557 330.214 294.155 267.004 
Welt Konsum 279.872 286.501 284.471 249.394 227.148 

Produkt.lKo 34.746 40.056 45.783 44.761 39.856 

Quelle: FAO. OIV (Dubos. 1. 1996). 

Parallel zu dieser Entwicklung hat das qualitative Niveau der Weine in verschiedenen Quali
tätssegmenten deutlich zugenommen, weswegen normalerweise nicht so starke Verbrauchs
rückgänge erwartet wurden. 

3 Ziele der Weinmarktordnung 

Die EU-Weinmarktordnung basiert aufgrund der differenzierten Binnenmarktregelungen und 
Außenhandelsregeln zur Preisstützung und Preisstabilisierung in Frankreich auf französischen 
Erfahrungen, Vorstellungen und Wünschen. 
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Zunächst wurde die Weinmarktordnung zur ErfiiIiung der agrarpolitischen Ziele des Artikel 39 
des EG-Vertrages von 1957 auf die Preisstabilisierung und Preisstützung ausgerichtet. 

In der Verordnung 816/70 wurden die differenzierten Regularien zur Markttransparenz, globa
len Steuerung des Binnenmarktes und des Außenhandels festgelegt. Diese Regelungen begren
zen sich allerdings auf die einfachen Weinqualitäten, die unter dem Begriff 'Tafelwein' einge
stuft wurden. 

Ziel dieser Regelungen war, durch die Marktinterventionen und den Außenschutz die Preise tUr 
einfache Massenweine auf einem die Erzeugereinkommen stabilisierenden Mindestniveau zu 
halten. 

Diese Marktordnung zielte mit einer umfangreichen instrumentellen Ausstattung tUr die Preis
festlegung und Marktintervention sowie den Außenschutz (mittels Abschöpfungen, Erstattun
gen, Zöllen und Kontingenten) ausschließlich auf die Preispolitik und beabsichtigte die Stüt
zung der Einkommen der Winzer. Als Besonderheit ist dabei festzuhalten, daß speziell tUr den 
in dieser Hinsicht quantitativ unbedeutenden deutschen Markt wesentliche höhere Stützpreise 
festgelegt wurden als rur die Märkte in Frankreich und Italien (HOFFMANN 1978, S. 1016). 
Das Regelwerk mit Orientierungspreisen, Auslösungspreisen und Ankaufspreisen im Rahmen 
der Binnenmarktregelungen und der Repräsentativ- sowie Mindesteinfuhrpreisen im Rahmen 
der Außenhandelsregelungen, der Einsatz von staatlich geforderter Lagerhaltung, verschiede
nenen Arten der Weinvernichtung durch die Destillation etc. ähnelt in seinem grundsätzlichen 
Aufbau weitgehend den anderen Agrarmarktordnungen mit Preisstützungen 
(KOSMETSCHKE und HEPP 1991; KERN 1985). 

Von besonderem Interesse in diesem Zusammenhang ist das mit der Verordnung 817/70 ange
strebte Ziel der Qualitätsforderung, das ebenfalls indirekt der Einkommensverbesserung der 
Winzerfamilien dienen sollte. Im Rahmen der Verordnung 817/70 wurden die besonderen Be
stimmungen rur Qualitätsweine aus festgelegten Anbaugebieten (Ursprungsbezeichnungen) ge
regelt. Ziel dieser und vieler weiterer Teilverodnungen ist es, die Qualität der Weine durch 
staatliche Marktregularien zu definieren und zu verbessern mit der Absicht, über bessere Wein
qualität eine höhere Wirtschaftlichkeit des Weinbaus in Europa sicherzustellen. 

Im Vergleich zu vielen anderen Agrarmarktordnungen handelt es sich dabei um ein außeror
dentlich komplexes System europäischer, nationaler und regionaler Regelungen, die die grund
sätzlichen europäischen Regelungen in sehr unterschiedlicher Weise in Europa umsetzen. 

Neben differenzierten gemeinsamen Grundsätzen besteht diese Marktordnung überwiegend aus 
der gegenseitigen Anerkennung historisch gewachsener Regelungen, die in den letzten 25 Jah
ren durch zahlreiche Ergänzungen mit einer größeren Vielfalt und wesentlich restriktiveren 
Markteingriffen ausgestattet wurden. 

Im Jahre 1970 dienten die eingetUhrten Regelungen zunächst dem Schutz und der gegenwärti
gen Anerkennung historisch gewachsener Weinstile und Qualitäten, bei denen insbesondere die 
von vielen Winzern gemeinsam gebräuchlichen Kennzeichnungen durch gesetzliche Regelun- . 
gen fixiert und damit vor dem internationalen Mißbrauch geschützt wurden. 

Der aus der französischen Weingeschichte stammende Grundgedanke, daß typische Produkte 
verschiedener Regionen durch die Herkunft allgemein erkenntlich gekennzeichnet werden und 
damit vor der Imitation geschützt werden, wurde als europäischer Qualitätsgrundsatz in allen 
anderen Ländern umgesetzt. Dieser Grundsatz ist auch über den Weinbereich hinaus tUr andere 
Agrarprodukte sowohl in Frankreich als auch in Europa bedeutend geworden. 
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Die gegenwärtig laufende Diskussion und Auseinandersetzung zum Schutz von Feta Käse ist 
die logische Erweiterung dieses Qualitätskonzeptes. Die Erfolge von Champagner, Chablis, 
vieler Weine aus Burgund und Bordeaux haben zur Nachahmung dieses Konzeptes insbesonde
re in Italien und Spanien gefilhrt. 

Grundgedanke dieser Regelungen ist, daß über staatlich definierte und geschützte Qua1ität von 
regionalen Produkten in Verbindung mit der Ursprungsbezeicbnung eine Verminderung des 
Wettbewerbs unter den Erzeugern einerseits und einer Erweiterung der Nachfrage durch ein 
vielfllltiges und damit filr den Verbraucher 'anregendes Sortiment stattfinden sollte. Über defi
nierte, geschützte und vielfli1tige Qualität i.d.R. auf hohem Niveau sollte die Nachfrage ange
regt und damit das wirtschaftliche Ergebnis rur die Weinwirtschaft in Europa verbessert wer
den. 

Im Gegensatz zum Preisstützungskonzept der üblichen Markt- und Preispolitik der Agrar
marktordnungen wurde im Rahmen der Weinmarktordnungen ein vieltlltiges staatlich regle
mentiertes Produktkonzept mit der Zielsetzung, über höhere Qualität auch höhere Rentabilität 
zu erreichen, umgesetzt. 

4 Marktordnungsbiirokratie als Folge 

Wein ist ein Produkt, das in kleinsten Produktionseinheiten bis zur Marktreife unter ökono
misch attraktiven Bedingungen hergestellt und vermarktet werden kann. Insbesondere seine 
Lagerfthigkeit und sein geringer Anspruch an komplizierte Verarbeitungstecbnologien machen 
die Verarbeitung in unterschiedlichsten Untemehmensgrößen möglich. 

Historisch war der Weinbau in vielen Regionen kombiniert mit anderen landwirtschaftlichen 
Kulturen, so daß europaweit überwiegend kleine Produktionseinheitert vorherrschten. Ein fla
schenhals in den Marktströmen existierte nicht. Aufgrund dieser Bedingungen bedarf es filr ei
ne Marktregulierung eines umfangreichen Datenerfassungs- und Kontrollaufwandes. 

Zu diesem Zweck wurde 1960 mit der Einfilhrung einer europäischen Weinbaukartei begon
nen, deren Verfeinerung Anfang der 90er Jahre fortgesetzt wurde. Nach diesen Vorgaben ist 
jede Rebfläche in Europa je Parzelle, exakt und mit genauer Kenntnis der angepflanzten Sorten 
und der angewandten Produktionstecbnologie erfaßt. Nach allen bisherigen Recherchen gibt es 
weltweit kein vergleichbares Produktionskataster in anderen Agrarkulturen oder im industriel
len Gewerbe. 

Zusätzlich wurden Mitte der 80er Jahre zur aktuellen Markttransparenz jähr1iche Bestands
und Erzeugungserhebungen verpflichtend rur alle Weinerzeuger eingefilhrt. Damit hat jeder eu
ropäische Weinhersteller zum 15.12. seine jährliche Erzeugung in den verschiedenen Weinarten 
und Qua1itätsstufen (Tafelwein und Qualitätswein) an nationale Behörden zu melden. 

Darüber hinaus findet jeweils zum 31.8. (Ende des Wirtschafts jahres) eine Bestandserfassung 
statt. Diese Erfassung ist Grundlage zur Erstellung der jähr1ichen Vorbilanz, die wiederum ei
nen zentralen Überblick über die gesamten europäischen Marktbedingungen ermöglicht und 
Grundlage rur die notwendigen Marktinterventionen ist. 

In den Qua1itätsweinregionen gibt es zusätzlich eine differenzierte Überwachung der dort fest
gelegten Produktionsmethoden bis hin zu fixierten Produktionsmengen (Hektar
Ertragsbegrenzungen), die ebenfalls staatlich kontrolliert und sanktioniert werden müssen. Die 
Vermarktung von Qua1itätsweinen setzt in vielen Regionen zusätzlich eine staatliche oder 
branchenübergreifende Qua1itätskontrolle voraus. 
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Aufgrund der steigenden und hohen Überschüsse wurden zum Ende der 70er Jahre Produkti
onsbegrenzungen durch Verbot von Neuanpflanzungen und Begrenzung der Wiederbepflan
zung nach Rodung von Rebflächen eingefuhrt. Damit steht jede Veränderung auf jeder einzel
nen Parzelle unter staatlicher Kontrolle (KOSMETSCHKE und HEPP 1991, S. 2323 ff., 
NIEDERBACHER 1988 S. 60 ff.). 

Aus ökonomischer Sicht hat die Einfiihrung und differenzierte Ausgestaltung der europäischen 
Weinmarktordnung sowohl fur Tafelwein als auch fur Qualitätswein zu einer kostenintensiven 
bürokratischen Abwicklung auf Seiten des Staates wie auch auf Seiten der Unternehmen ge
fuhrt. Dennoch wurden zahlreiche Weinskandale in der Vergangenheit nicht verhindert. 

Gleichzeitig begrenzen viele dieser Regelungen, z.B. durch die Beschränkung der Rebsorten
wahl in bestimmten Regionen oder die Festlegung von weinbaulichen Produktionsmethoden 
die durch den internationalen Wettbewerb ausgelöste Dynamik und die betriebsindividuellen 
Anpassungsnotwendigkeiten im Sortiment. 

Die Anpassungen finden z.T. verzögert über Konsensfindung in den regionalen Wirtschaftsver
bänden über deren Beeinflussung der staatlichen und europäischen Politik statt. Meistens wer
den Veränderungen nach längeren politischen Umsetzungsphasen mit hoher zeitlicher Verzöge
rung eingefuhrt. Damit steht der europäische Weinmarkt heute in einem engen Korsett staatli
cher Detailregulierungen, die der Dynamik des internationalen Marktes nicht mehr angemessen 
ist. 

5 Ergebnisse der Weinmarktordnungspolitik 

Sieht man von der entspannten Weinmarktlage der letzten beiden Jahre (1994 und 1995) auf
grund ungünstiger Witterungsbedingungen (Trockenheit in Süd-Europa) und deswegen einer 
niedrigen Gesamterzeugung ab, so ist der europäische Weinmarkt von folgenden Realitäten 
gekennzeichnet: 

1. hoher Zuwachs des Angebotes an guter und hoher Weinqualität, 

2. kontinuierlich sinkender Weinverbrauch (NIEDERBACHER 1988; DUBOS 1992), 

3. vielfältiges, produktionsorientiertes und deswegen fur Verbraucher unverständliches 
Warenangebot (mit unterschiedlichen Bezeichnungen und unterschiedlichsten Ge
schmacks- und Qualitätsrichtungen), 

4. ein hohes Überschußpotential von 30 - 50 Mio. hI Wein 20 - 40 % des durchschnittli
chen Binnenmarktverbrauchs (OE HOOGH 1990), 

5. hohe finanzielle Aufwendungen zur Überschußbeseitigung (OE HOOGH 1990 und 
Kommissionsvorschlag 1994), 

6. hoher finanzieller Aufwand zur Erfassung, Reglementierung und Kontrolle des Wein
marktes bei Staat und Wirtschaft, 

7. interventionsabhängige Preise in Überschußregionen, 

8. Behinderung der unternehmerischen Dynamik, 

9. Behinderung und Verzögerung des Strukturwandels, 

199 



10. aufWendige und langwierige politische Entscheidungsprozesse, 

11. unterschiedliche Preise und Rentabilitäten in Abhängigkeit von Witterung, Regionen, 
Qualitäten und Marktanpassungen (MATHEUS 1995). 

Die Gesamtmarktsteuerung findet immer auf der Angebotsseite statt, indem sie überwiegend 
produktionsreglementierend ausgerichtet ist. Andererseits wurden die drastischen Verbrauchs
TÜckgänge bisher unzureichend analysiert und in notwendige Veränderungen der Erzeugung 
einbezogen (KOSMETSCHKE und HEPP 1991, S. 7 ff.): 

Als besondere Fragestellung muß hier aufgeworfen werden, wie weit möglicherweise die staat
lichen und überwiegend von der Produktionsseite definierten Qualitätsnormen einen Rückgang 
des Weinverbrauchs mittelbar ausgelöst haben. Da nahezu alle Qualitätsweindefinitionen eine 
Parallelität mit höheren Alkoholgehalten und schweren Weinen aufWeisen (DE HOOGH et a1. 
1991; S. 1-7 ff.), wird möglicherweise bei konstantem Alkoholkonsum pro Konsumanlaß und 
Verbraucher eine Konsumreduzierung ausgelöst. Wenn höhere Qualitäten auch zu höheren 
Preisen tuliren, so kann der Qualitäts- und der Preiseffekt VerbrauchsTÜckgänge bewirken. 

Insofern kann zumindest statistisch ein Zusammenhang mit steigendem Qualitätsweinangebot 
und TÜckläufigem Weinverbrauch tur die Länder nachgewiesen werden, in denen in den letzten 
25 Jahren die Umstellung von einfachen Tafelweinen auf höherwertige Qualitätsweine in be
deutendem Umfang erfolgte. Dies gilt insbesondere tur Frankreich und Italien sowie in den 
letzten 10 Jahren auch tur Spanien. Eine Ausnahme spielt hier der deutsche Markt, indem es in 
der 25jährigen Periode keine grundsätzlichen Änderungen in der Qualitätsdefinition gab und in 
diesem Zeitraum auch keine VerbrauchsTÜckgänge stattfanden. Dabei ist zu beTÜcksichtigen, 
daß die Qualitätsdefinitionen in Deutschland weniger mit einem hohen Alkoholgehalt einher
gingen. Sie war damit den natürlichen Konsumverhältnissen wesentlich weiter angepaßt als die 
Qualitätsweindefinitionen in Frankreich, Italien und Spanien. 

, Diskussion 

Die europäische Weinmarktordnung versuchte über ein differenziertes System der Angebots
steuerung, Mindestpreisniveaus sicherzustellen, um darüber die Umsätze und indirekt die Ein
kommen der Wmzer zu sichern. Die seit Ende der 70er Jahre immer stärker zunehmenden 
Überschüsse zwangen aber trotz Beibehaltung des Preisstützungssystems bei moderaten Preis
senkungen der Einkaufspreise im Rahmen der Marktentlastungsdestillationen zu weiteren ad
ministrativen Produktionseinschränkungen mit Umsatzverlusten über Preissenkungen bei ver
schiedenen Destillationsarten und Erzeugungsbeschränkungen (Kommissionsvorschlag 1994, 
DEHOOGH 1991). 

Das staatliche Preisstützungssystem hat damit seine Funktion zur langfiistigen Marktstabilisie
rung nicht erfiillt. Vielmehr wurden die einzelbetrieblichen Anpassungsentscheidungen i.d.R. 
verzögert und damit volkswirtschaftlich ineffizient beeinflußt. Speziell in Süd-Frankreich und 
Süd-Italien haben sich durch die langfiistige und regional bedeutende Marktintervention Bran
chenstrukturen ergeben, die ihrerseits durch eine aktive Interessensvertretung auf die Beibehal
tung und teilweise den Ausbau dieser Marktordnungspolitik einwirken (DE HOOGH 1991 und 
Kommissionsvorschlag 1994). 

Die Auswirkungen der Qualitätsweinmarktordnung sind hinsichtlich ihrer Zielsetzung weitaus 
schwerer zu beurteilen, weil die Auswirkungen sich regional stark unterscheideD. Zweifelsohne 
gibt es Regionen, in denen diese Rahrnenbedingungen zur Förderung der Qualitätserzeugung 
und zur Verbesserung des internationalen Absatzes mit einer Volumenvermehrung tuhrten. 
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Inwieweit dabei eine interne Marktanteilsverschiebung zwischen Qualitäts- und Tafelweiner
zeugern zu Lasten der Tafelweinerzeuger erfolgte, kann quantitativaufgrund fehlender Um
satzdaten nicht nachgewiesen werden. 

Die einseitige Ausrichtung der Marktordnungspolitik auf die Angebotssteuerung (auch unter 
Einbeziehung der staatlichen MarktentiastungsnachfTage im Rahmen der Weindestillation zur 
Preisstützung) wirft die Frage nach einer umfassenden Gesamtmarktpolitik auf Insbesondere 
sind die Ursachen fiir den drastischen Rückgang des Weinverbrauchs nur teilweise bekannt. 
Während einerseits erhebliche Finanzmittel fiir die Produktionseinschränkung und Marktdaten
erfassungjährlich aufgewendet werden, sind keine umfassenden Informationen über die Verän
derung des Verbrauchsverhaltens verfiigbar. In diesem Zusammenhang ist nur teilweise auf die 
zu vermutende Substitution von Wein durch Bier hinzuweisen (NTC 1993). 

Dieser Mangel einer umfassenden Verbrauchsänderungsanalyse belegt die Starrheit staatUcher 
Marktordnungspolitik und der damit einhergehenden nachhaltigen Fehlorientierung. 

Bei globaler, langfristiger Betrachtung kann gegenwärtig bei Berücksichtigung der Gesarntef
fekte nicht nachgewiesen werden, daß die staatliche Qualitätspolitik zu einer nachhaltigen Ver
besserung der wirtschaftlichen Bedingungen der Weinerzeuger gefiihrt hat, insbesondere wenn 
man berücksichtigt, daß auch Qualitätsverbesserungen ohne staatliche Reglementierungen 
stattgefunden hätten. Insbesondere die Entwicklungen der Weinwirtschaft in USA und Austra
lien belegen, daß eine Qualitätsorientierung mit wirtschaftlichem Erfolg auch - oder noch bes
ser - ohne staatliche Reglementierung möglich ist. 

Insofern muß die Erfiillung des "Qualitätszieles" der Weinmarktordnung in Frage gestellt wer
den. Die jüngeren Entwicklungen in Übersee belegen, daß ein konsequent verbraucherorientier
ter offener Markt weitaus bessere wirtschaftliche Ergebnisse durch Erfiillung der Verbrau
chererwartungen und durch schnellen Strukturwandel auf der Erzeugerseite hervorbringt. 

Kurioserweise ist gegenwärtig zu beobachten, daß in Europa (z.B. in Süd-Frankreich und Itali
en) viele Weinunternehmen australische und kalifornische Marketingkonzepte im Rahmen der 
Tafelweinmarktordnung übernehmen und dabei gleichzeitig die bestehenden Qualitätsweinrege
lungen umgehen (HOFFMANN und BLANKENHORN 1996). Die starren Qualitätsweinrege
lungen erschweren eine verbraucherorientierte Sortimentsanpassung und sind dem Ziel der 
Verbesserung der Einkommen der in der Weinwirtschaft Tätigen nur sehr begrenzt dienlich. 

Die Preisstützung durch Weindestillationen im Rahmen der Tafelweinmarktordnung hat die 
Überschüsse durch Milderung des wirtschaftlichen Anpassungsdruckes hervorgebracht, erhal
ten und z.T. Fehlentwicldungen bewirkt. Wenn man zusätzlich berücksichtigt, daß die Wein
destillation die Überschußprobleme nur vom Wein- auf den Alkoholmarkt verschiebt, wird die 
volkswirtschaftliche Rechtfertigung noch bedenklicher. 

In Anbetracht der direkten staatlichen Subventionen zur Marktentlastung und der hohen indi
rekten, bisher nicht quantifizierten, staatlichen und privaten Bürokratiekosten muß bei Einbe
ziehung der sonst in der Gesellschaft möglichen Anpassung die 25-jährige Weinmarktord
nungspolitik als volkswirtschaftlich außerordentlich ineffizient beurteilt werden. Den hohen 
staatlichen und privaten Kosten in allen Weinerzeugerländern in Europa stehen nur marginale 
Einkommensstützungseffekte in wenigen Regionen gegenüber. Damit kann auch das Einkom
mensziel als nicht erfiillt angesehen werden. 

Wäre nur ein Bruchteil der bisher fiir Produktionsregulierung und Destillation aufgewendeten 
staatlichen Finanzmittel in die Erforschung der internationalen Verbrauchsentwicklung von al-
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koholischen Getränken (wegen der Substitutionsbeziehung), der Entwicklung von wettbe
werbsflihigen Produktkonzepten und der breiten Marketingschulung der Weinwirtschaft inve
stiert worden, so wären die Weine aus Europa auf den internationalen Märkten z.B. USA er
folgreicher und hätten dort die Produktionsentwicldung eingeschränkt. 

7 Zusammenfassung 

Der Weinmarkt wurde seit 1970 durch eine spezielle Marktordnung wegen der sehr unter
schiedlichen, nationalen Regelungen harmonisiert und staatlich stark beeinflußt. Im Gegensatz 
zu anderen Agrarmarktordnungen wurde das· Einkomrnensziel direkt über die Preisstützung 
und indirekt über eine spezielle Qua1itätspolitik angestrebt. 

Die Regularien zur Preisstützung bei Tafelwein sind den Preisstützungsregeln anderer Agrar
märkte vergleichbar. Die Angebotssteuerung bedarf aber eines weitaus größeren staatlichen 
und privaten Bürokratieaufwandes wegen des fehlenden Flaschenhalses im Markt. 

Die Regularien zur Qua\itätsweinerzeugung sind außerordentlich vielfältig, uneinheitlich und 
statisch. Sie behindern eine dynamische Marktanpassung und erfordern ebenfalls einen hohen 
staat1ichen und privaten Bürokratieaufwand. 

·Ein Vergleich der EU-Weinwirtschaft mit außereuropäischen Weinwirtschaften über die letzten 
2S Jahre läßt keine positive Beurteilung zu. Die VerbrauchSTÜckgänge konnten nicht verhindert 
und die Überschüsse nicht international rentabel vermarktet werden. Die Qualität wäre auch 
ohne so differenzierte staatliche Regularien gestiegen. Die hohen staatlichen und privaten Ko
sten rur die ineffiziente Destillation und Bürokratie hätten wirkungsvoller in die Marktanpas
sungsentwicldung oder in andere Wirtschaftsbereiche mit besseren Einkomrnensetrekten inve
stiert werden können. Bürokratiekosten sind Gegenwartskonsum mit produktivitätseinschrän
kender und zukunftsbehindernder Wirkung. 

Summary 

Since 1970, the European wine market has been harmonized by introducing a comrnon market 
regulation. In contrast to other agricultural market regulations the wine market regulation aims 
at improving the producer's income by using two different systems. The regulations for table
wines are comparable to other regulations of the Comrnon Agricultural Policy to stabilize the 
minimum prices of bulk wines. Tbe regulations for quality wines are very particular and diffe
rent from these. Tbey are based on comrnon principles, but they differ between regions of ori
gin and countries. One of these most comrnon principles was to regulate the international ac
ceptance ofvery individual and particular regulations. 

Both systems are based on many regulations which have to be operated by the govemment and 
the administration on one hand, and they have to be used and to be followed by the industry on 
the other hand. This great amount of regulations implicates an increase of costs of bureau
cracy. 

A comparison between the EU wine industry and the wine industry in other countries (USA, 
Australia) over this 2S-year period shows many problems and a negative judgement of the EU 
regulations. During this period the consumption of wine in the EU decreased,. a surplus came 
up and increased, the govemmental costs increased rapidly, and the administration initiated 
more regulations. Economical effects on the producer level are very small and therefore dif
ticult to estimate. 
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The quality of the wine could have been increased without administrative regulations as reali
zed in different companies around the world. 
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